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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments gegen Gewalt bei Fußball- und anderen Sportveranstaltungen1

1. Sport ist eine Quelle von Gesundheit, Bildung, Ausbildung und Wohlstand. Sportliche 
Betätigung wirkt sich positiv auf die öffentliche Gesundheit aus und hilft, 
gesellschaftliche Schranken zu überwinden; gleichzeitig fördert sie die 
Wirtschaftstätigkeit und schafft Beschäftigung. Der Sport muss jedoch vor den 
Bedrohungen geschützt werden, mit denen er konfrontiert ist.

2. Der Tod eines Fußballfans in Madrid ist nicht der einzige Vorfall. Vielmehr ist er eine 
traurige Mahnung, dass die Gewalt in der Welt des Fußballs fortbesteht. Die Bewältigung 
des Problems der Gewalt im Sport ist eine herausfordernde Aufgabe für die EU; hierzu ist 
nachdrückliches und entschlossenes Handeln erforderlich.

3. Nach Artikel 165 AEUV ist die EU befugt, Maßnahmen zur Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich des 
Sports durchzuführen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den für den Sport 
verantwortlichen Organisationen fördert sowie die körperliche und seelische 
Unversehrtheit der Sportler und ihrer Anhänger schützt. Zudem wird in der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2012 zu der europäischen Dimension des 
Sports2 gefordert, dass Personen, die sich gewalttätig oder diskriminierend verhalten, der 
Zugang zum Stadion verwehrt wird.

4. Die Kommission wird deswegen aufgefordert, einen Schritt nach vorn zu unternehmen 
und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den Wert des Sports zu fördern und alle 
Formen der Gewalt, der Intoleranz, des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit im 
Fußball und bei Sportveranstaltungen allgemein zu beseitigen.

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 123 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0025.


